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werdende Korrekturen der Nomenklatur volks
wirtschaftlich strukturbestimmender Aufgaben vor 
und setzt die Nomenklatur für die Plandurchfüh
rung in Kraft.

10. Mit der Bestätigung der Grundlinie der struk
turkonkreten Planunterlagen und der Festlegung 
mehrjähriger staatlicher Planauflagen sind zugleich 
Entscheidungen zur bedeutenden Erhöhung des 
Tempos und des Niveaus der Konzentration der 
Produktion, der Produktivität und Effektivität so
wie zur Einstellung oder Einschränkung gegenwär
tig und perspektivisch uneffektiver Erzeugnisse und 
Erzeugnisgruppen zu treffen. Für solche Entschei
dungen sind in den strukturkonkreten Planunter
lagen berechnete Varianten vorzuschlagen, die mit 
den Zuliefer- und Abnehmerbereichen sowie mit 
den territorialen Organen abzustimmen sind.

Die Entscheidungen sind auf der Grundlage von 
Vergleichen mit dem Welthöchststand in technischer 
und ökonomischer Hinsicht unter Anwendung 
volkswirtschaftlicher Berechnungen, die alle we
sentlichen volkswirtschaftlichen Verflechtungsbezie
hungen sowohl der Vorstufen als auch der Final
stufen sowie der außenwirtschaftlichen Auswir
kungen aufwands- und ertragsseitig berücksichti
gen, zu treffen. Dabei sind Maßnahmen festzule
gen, die gewährleisten, daß neue Erzeugnisse zu 
einem solchen Zeitpunkt auf dem Markt erschei
nen, der eine langfristige Absatzperspektive mit 
hoher Effektivität gewährleistet.

Bei der Entscheidung über die Einschränkung oder 
Einstellung uneffektiver Erzeugnislinien hat der 
zuständige Minister festzuiegen, durch wen und 
mit welchen Fonds der volkswirtschaftliche Bedarf 
an solchen Erzeugnissen künftig befriedigt wird.

Dabei ist nachzuweisen, wie sich durch diese Maß
nahmen die Effektivität der Volkswirtschaft er
höht.

11. Die mehrjährigen staatlichen Planauflagen für 
volkswirtschaftlich strukturbestimmende Aufgaben 
werden im Prozeß der Jahresplanung weder bei 
den staatlichen Aufgaben zur Planausarbeitung 
noch für den Prozeß der Durchführung des Planes 
erneut zum Gegenstand von Planentscheidungen 
gemacht.

Die sich aus den mehrjährigen staatlichen Planauf
lagen ergebenden Anforderungen sind bei der kom
plexen Perspektiv- und Jahresplanung vorrangig 
zu planen, zu bilanzieren und zu realisieren.

Der für eine volkswirtschaftlich strukturbestim
mende Aufgabe vom Ministerrat als Verantwort
licher festgelegte Minister hat entsprechend den 
ihm speziell dazu erteilten Vollmachten zu sichern, 
daß durch die Gestaltung der Pläne in seinem Füh
rungsbereich und durch koordinierende Einwir
kung auf die beteiligten Führungsbereiche anderer 
zentraler und örtlicher Staatsorgane die vorrangige 
Planung, Bilanzierung und vertragliche Sicherung 
der volkswirtschaftlich strukturbestimmenden Auf
gaben verwirklicht und deren Realisierung regel
mäßig kontrolliert wird.

12. Die Aufgaben zur Sicherung des materiell-techni
schen Bedarfs der bewaffneten Organe sind hin
sichtlich der vorrangigen Planung, Bilanzierung 
und Realisierung den volkswirtschaftlich struktur
bestimmenden Aufgaben gleichzusetzen.

13. Die vorrangige Planung, Bilanzierung, vertragliche 
Bindung und Realisierung umfaßt grundsätzlich die 
Zulieferungen und Leistungen, die nachweislich für 
die Verwirklichung volkswirtschaftlich strukturbe
stimmender Aufgaben erforderlich sind.

Die gemäß Ziff. 4 vom Ministerrat festgelegten 
Schlüsselnummern sind ausschließlich durch die 
für die jeweilige volkswirtschaftlich strukturbe
stimmende Aufgabe verantwortlichen Betriebe, 
volkseigenen Kombinate, Einrichtungen und WB 
anzuwenden. Sie wenden die Schlüsselnummern 
im Prozeß der Planung, Leitung und Organisation 
der Kooperation nur für volkswirtschaftlich struk
turbestimmende Aufgaben innerhalb des Zuliefer- 
und Versorgungsbereiches an. Die Anwendung der 
Schlüsselnummern für die übrigen Kooperations
beziehungen ist nicht gestattet. Die Schlüsselnum
mern sind gegenüber den einzelnen Kooperations
stufen bzw. Gliedern der Kooperationskette nur 
dann anzuwenden, wenn dies zur vorrangigen Si
cherung der Planung, Bilanzierung, vertraglichen 
Bindung und Realisierung volkswirtschaftlich 
strukturbestimmender Aufgaben zwingend not
wendig ist. Die den Betrieben, volkseigenen Kom
binaten und Einrichtungen übergeordneten Organe 
haben dies zu kontrollieren.

Bis zur Bestätigung der mehrjährigen staatlichen 
Planauflagen durch den Ministerrat ist der jeweils 
für eine volkswirtschaftlich strukturbestimmende 
Aufgabe verantwortliche Minister berechtigt, die 
Verwendung der Schlüsselnummern anzuweisen.

In Verbindung mit einer konkreten Planauflage 
bzw. mit einer spezifischen Weisung des als ver
antwortlich festgelegten Ministers konstituiert die 
Anwendung der Schlüsselnummern einen Ver
tragsabschluß- und Lieferzwang für die zur Durch
führung der volkswirtschaftlich strukturbestim
menden Aufgaben erforderlichen Zulieferungen 
und Leistungen. 4

14. Die Leiter der Betriebe, volkseigenen Kombinate, 
Wirtschafts- und Staatsorgane sind verpflichtet, die 
sich aus den Kooperationsbeziehungen für volks
wirtschaftlich stukturbestimmende Aufgaben für 
sie ergebenden Lieferungen und Leistungen vor
rangig zu planen, zu bilanzieren, vertraglich zu 
binden und zu realisieren.

Die für die Durchführung volkswirtschaftlich struk
turbestimmender Aufgaben verantwortlichen Be
triebe volkseigenen Kombinate, Einrichtungen so
wie WB und gleichgestellten Organe haben

— durch inhaltlichen und zeitlichen Vorlauf in der 
Planung, Bilanzierung, Vertragsbindung sowie 
durch rechtzeitige Information und Entschei
dungsvorbereitung zu gewährleisten, daß die 
Vorrangigkeit für die volkswirtschaftlich struk
turbestimmenden Aufgaben verwirklicht wird


